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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 
Personal und Organisation 

DRUCKSACHE 

Az.: 
10 24 01 

lfd. Nr. Jahr 

Datum: 
18.01.2017 

19 2017 

 

Vorlage 
 
  Zutreffendes ankreuzen ⌧ 

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

                  

                  

 Kreisausschuss            

 Kreistag 08.02.2017      

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt:  ja  nein  entfällt 

       
Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich       

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

10.1       10       I                        
                                                gez. Radeck (Handzeichen) 

 
 
Betreff: 
 

Ersetzung von Ausschussmitgliedern durch die Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Bündnis 90/Die GRÜNEN-Kreistagsfraktion benennt anstelle von Frau Sybille 
Mattfeldt-Kloth, deren Mitgliedschaft im Kreistag endet, folgende Personen für den 
Kreisausschuss, für die Ausschüsse des Kreistages und den Ausschuss für be-
rufs- und allgemeinbildende Schulen: 

 
Kreisausschuss: 
Stellvertreterin für den Beigeordneten Dietrich Hansmann ist neben Bernhard Rosilius:  
Frau Heike Meyerhof. 
 
Ausschuss für Kultur, Heimatgeschichte, Sport und Freizeit: 
Neues Mitglied ist Heike Meyerhof. 
 
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Integration 
Neues Mitglied ist Heike Meyerhof. 
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Ausschuss für berufs- und allgemeinbildende Schulen: 
Neues Mitglied ist Bernhard Rosilius. 
 
 

2. Die Bündnis 90/Die GRÜNEN-Kreistagsfraktion beruft die Herren Bernhard Rosi-
lius (Mitglied) und Dietrich Hansmann (Stellvertreter) aus dem Jugendhilfeaus-
schuss ab. Neues Mitglied ist Heike Meyerhof. Neuer Stellvertreter ist Bernhard 
Rosilius. 

 
Die geänderte Ausschussbesetzung wird gemäß § 71 Abs. 5 NKomVG festgestellt. 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Gemäß § 71 Abs. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
können Fraktionen und Gruppen von ihnen benannte Ausschussmitglieder  
 5 
1. aus einem Ausschuss abberufen und durch andere Ausschussmitglieder ersetzen 
oder 
2. durch andere Ausschussmitglieder ersetzen, wenn die Mitgliedschaft des Ausschuss-
mitgliedes in der Vertretung endet. 
 10 
Gleiches gilt für den Kreisausschuss gemäß § 75 Abs. 1 Satz 6 NKomVG sowie für den 
Ausschuss für berufs- und allgemeinbildende Schulen und den Jugendhilfeausschuss 
gemäß § 73 Satz 1 NKomVG. 
 
Der Kreistag stellt die geänderte Ausschussbesetzung abschließend durch Beschluss 15 
gemäß § 71 Abs. 5 NKomVG fest. Mit diesem Beschluss wird bestätigt, dass das Be-
nennungsverfahren korrekt durchgeführt worden ist. 


